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Experten und Expertenwissen in der Strafjustiz von der Frühen Neuzeit bis zur Moderne

Das 17. Treffen des Arbeitskreises fÃ¼r Histori-
sche KriminalitÃ¤tsforschung setzte sich die ambitio-
nierte Aufgabe, die Rolle von Experten und Experten-
wissen in der Strafjustiz epochenÃ¼bergreifend zu un-
tersuchen. WÃ¤hrend in den bisherigen Untersuchun-
gen der Schwerpunkt auf dem VerhÃ¤ltnis von Wis-
senschaft und Politik lag und sich die Debatte vor-
nehmlich auf das 19. und 20. Jahrhundert beschrÃ¤nkte,
ging es den Organisator/innen darum, die Begriffe des
âExpertenâ und des âExpertenwissensâ sowohl zeitlich
als auch thematisch zu erweitern: In einem diachronen
LÃ¤ngsschnitt solltenGemeinsamkeiten undUnterschie-
de in den Expertenkulturen Ã¼ber die Epochenschwel-
le von 1800 hinaus diskutiert werden. Gleichzeitig soll-
te der Begriff des Experten weiter gefasst werden und
neben Akademikern auch andere Fachleute inkludieren,
die aufgrund ihrer TÃ¤tigkeiten, Erfahrungen oder Funk-
tionen Ã¼ber besondere Kenntnisse verfÃ¼gten. Un-
ter der Leitung von Dieter R. Bauer (Stuttgart), Alexan-
der KÃ¤stner (Dresden), Sylvia Kesper-Biermann (Bay-
reuth), Gerd Schwerhoff (Dresden) und Peter Wettmann-
Jungblut (SaarbrÃ¼cken) wurde die Rolle von Experten
in neun VortrÃ¤gen, aufgeteilt in drei Sektionen, von ca.
40 Teilnehmer/innen diskutiert. Zwei thematisch unge-
bundene Werkstattberichte ergÃ¤nzten das Programm.

SYLVIA KESPER-BIERMANN und PETER
WETTMANN-JUNGBLUT wiesen in ihrer Einleitung
darauf hin, dass dem Experten-Begriff nicht nur in der
Gegenwart, sondern auch in historiographischen Debat-
ten zunehmend Bedeutung beigemessen wird: Diskutiert

werden die âExpertokratisierungâ der Gesellschaft, die
âEntzauberungâ des Experten, die Differenz zwischen
Experten und Laien sowie die Konstitutionsbedingungen
und Leistungen von Experten. Der Begriff Experte, ein
Produkt des 19. Jahrhunderts, scheint heute den weiter
gefassten vormodernen Terminus âSpezialistâ abgelÃ¶st
zu haben. Sylvia Kespar-Biermann und Peter Wettmann-
Jungblut verwiesen darauf, dass die akademische und be-
rufsspezifische Ausbildung von Experten auch von einer
zunehmenden Differenzierung unterschiedlicher Wis-
sensgebiete begleitet wurde. Die Paradoxie der Postmo-
derne bestehe darin, dass einerseits die explosionsartige
Zunahme von Wissen Unsicherheiten produziere, somit
das Vertrauen in wissenschaftliche Expertisen verloren
ginge, andererseits jedoch Ã¼berzogene Erwartungen
an Experten gerichtet wÃ¼rden. Als ein Forschungsde-
siderat bezeichneten sie die Frage, wie in verschiedenen
Kontexten neues Wissen hervorgebracht werde und wie
dieses als âAllgemeinwissenâ in die Ãffentlichkeit dif-
fundiere.

Der erste Themenblock âStrafvollzug und Anstalts-
wesenâ wurde von THOMAS NUTZ (MÃ¼nchen) mit ei-
nem Vortrag zur Bedeutung globaler und lokaler Netz-
werke fÃ¼r gefÃ¤ngniskundliche Reformen in der ers-
ten HÃ¤lfte des 19. Jahrhunderts erÃ¶ffnet.Thomas Nutz
stellte die Strafanstalt des 19. Jahrhunderts als Besse-
rungsmaschine und damit als Teil der Vision von der
technischen ZÃ¤hmbarkeit der Natur vor. Die sich an
derMedizin orientierende GefÃ¤ngniskunde begann sich
hier als Disziplinenkunde auszuformen. Dieser Vorgang
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war durch Konkurrenzen Ã¼berlappender Netzwerke
von Experten geprÃ¤gt, die die Strafanstalt unterschied-
lich definieren wollten: So wurde etwa die Besserung
der Insassen zunÃ¤chst nicht unbedingt als Aufgabe der
Anstalten, sondern nur als zusÃ¤tzlicher Effekt gesehen.
Ausgehend von nordamerikanischen Reformen fÃ¼hrte
der europÃ¤ische Reformdiskurs zur Bildung der Ge-
fÃ¤ngniskunde. Die Produktion von Wissen innerhalb
dieses Reformdiskurseswurde durchNetzwerke von Spe-
zialisten, Praktikern des Strafvollzuges, Architekten und
Ingenieuren, Juristen und Philanthropen geregelt. Die
Technisierung der GefÃ¤ngniskunde und derenWissens-
produktion sei aber insgesamt als Praxis, nicht als Aus-
formung einer eigenen Theorie zu verstehen.

TANJA RIETMANN (Bern) stellte ihre Forschung zur
Funktion von Experten bei der administrativen Anstalt-
internierung im Kanton Bern im Zeitraum 1940-1980
vor. Durch die Untersuchung von Parlamentsdebatten,
Kommissionsakten, Fachpublikationen, Pressemitteilun-
gen und Akten von 207 âVersorgungsfÃ¤llenâ, die einen
Einblick in die Versorgungspraxis erlauben, fragte Tan-
ja Rietmann, wer und was in diesem Diskursfeld jeweils
als Experten(wissen) betrachtet wurde und inwiefern
die These einer âVerwissenschaftlichung des Sozialenâ
von Lutz Raphael Raphael, Lutz, Die Verwissenschaftli-
chung des Sozialen als methodische und konzeptionel-
le Herausforderung fÃ¼r eine Sozialgeschichte des 20.
Jahrhunderts, in: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift
fÃ¼r historische Sozialwissenschaft 22 (1996/2), S.Â 165-
194. hier zutreffend sei. ZunÃ¤chst seien im Untersu-
chungszeitraum alltagstheoretische Formeln und prakti-
sche Erfahrung in den Argumentationslinien zentral ge-
wesen, ab den 1950er-Jahren kÃ¶nne jedoch von einer
âPsychiatrisierungâ der VersorgungsmaÃnahmen und
einer durch zunehmendes LegitimierungsbedÃ¼rfnis be-
dingten Professionalisierung gesprochenwerden. Rapha-
els These treffe somit letztlich zu, wobei Tanja Rietmann
allerdings auf das spÃ¤te Einsetzen einer âVerwissen-
schaftlichungâ und die nicht-lineare Entwicklung ver-
wies. Als eine von wenigen Referent/innen betonte sie
die Bedeutung der Kategorie Geschlecht, da die Exper-
ten ihren Bewertungen eine NormalitÃ¤tsvorstellung zu-
grunde legten, die nicht nur bÃ¼rgerlich, sondern auch
mÃ¤nnlich perspektiviert war.

âExperten im Strafverfahrenâ war der Titel der zwei-
ten Sektion, in der zunÃ¤chst ULRICH FALK (Mann-
heim) Ã¼ber das frÃ¼hneuzeitliche Rechtsgutachterwe-
sen sprach. Falk bezeichnete, bedingt durch ein hohes
MaÃ an Rechtsunsicherheiten, das Angebot an und die
Nachfrage nach professionellen juristischen Dienstleis-

tungen als riesigen Markt. Dieser Markt war um 1700
bereits durch groÃe Zahlen von Rechtsgutachtensamm-
lungen â vom 16. bis zum 18. Jahrhundert wurden im
Gebiet des heutigen Deutschland mindestens 190 sol-
cher âConsiliaâ gedruckt â sowie Einzelgutachten ge-
kennzeichnet (beispielsweise mindestens 200.000 an der
UniversitÃ¤t Jena). Nicht nur Gerichte nutzten dieses
Angebot, auch zahlungskrÃ¤ftige, in die Struktur der
frÃ¼hneuzeitlichen Gerichtsbarkeit verwobene Privat-
personen machten vom vielfÃ¤ltigen und mÃ¤chtigen
Instrument der Gutachten Gebrauch. Zudem bestanden
hÃ¤ufig funktionale Ãberschneidungen von Gutachtern
und AnwÃ¤lten, die zu Unvereinbarkeiten von nebenein-
ander ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeiten fÃ¼hrten.

An Falks Vortrag schlossen ANDREA GRIESEBNER
(Wien) und SUSANNE HEHENBERGER (Wien) mit Aus-
fÃ¼hrungen zu Rechtsgutachtern im 17. und 18. Jahr-
hundert in den habsburgischen KernlÃ¤ndern an, ge-
nauer in den ErzherzogtÃ¼mern Ãsterreich ob und un-
ter der Enns. Sie zeigten, dass die jeweils gÃ¼ltigen
Landgerichtsordnungen (âLeopoldinaâ und âFerdinan-
deaâ) zwischen âbefreytenâ Landgerichten und landes-
fÃ¼rstlichen Landgerichten unterschieden. WÃ¤hrend
den âbefreytenâ Landgerichten die Einholung von
Rechtsgutachten nur bei bestimmten Delikten vorge-
schrieben war, mussten landesfÃ¼rstliche Landgerichte
alle Akten einemRechtsgutachter einschicken. Involvier-
te Rechtsgutachter entschieden nicht nur, âwas wirklich
geschehen warâ, ihr Urteilsvorschlag hat so das Urteil
wesentlich beeinflusst, wenn nicht Ã¼berhaupt vorge-
geben. Die Referentinnen betonten, dass die Handlungs-
spielrÃ¤ume der Landgerichte dennoch nicht unter-
schÃ¤tzt werden sollten: Auch wenn landesfÃ¼rstliche
Landgerichte keine Gerichte im modernen Sinn, son-
dern eher ErmittlungsbehÃ¶rden waren, so konnten sie
Ã¼ber die Art und Richtung der Ermittlungen, das Frage-
interesse und die Protokollierung die Interpretation der
Rechtsgutachter bzw. der RÃ¤te der Regierung entschei-
dend mitbestimmen.

Die Sektion wurde mit einem zeitlich und rÃ¤umlich
anderen Thema beschlossen: DANIEL SIEMENS (Biele-
feld) sprach zur Rolle des GerichtsprÃ¤sidenten Harry
Olsen, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Muni-
cipal Court in Chicago 24 Jahre lang leitete. Ãhnlich
wie der zeitgleich prominente Mediziner William Hick-
son sah Harry Olson, ein Experte eugenischer Krimina-
litÃ¤tsbekÃ¤mpfung, die Wurzel von KriminalitÃ¤t in
der Vererbungmentaler Defizite. Beide forderten als Kon-
sequenz die Ausgrenzung und Internierung von Verbre-
chern. Daniel Siemens beschrieb einenWandel in der Ak-
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zeptanz von Experten im Strafverfahren hin zur Kritik
an der zunehmend als ambivalent eingeschÃ¤tzten Fi-
gur des Experten: In der Ã¶ffentlichen Resonanz schlug
der zunÃ¤chst positive Tenor von Presseberichten in
den 1920er-Jahren in zunehmende Kritik an sich wider-
sprechenden Experten und Expertenmeinungen zu kon-
kreten StraffÃ¤llen um â der Frage der Zurechnungs-
fÃ¤higkeit war mit eugenischer Argumentation nicht
mehr ausreichend beizukommen.

ALEXANDER KÃSTNER (Dresden) und ULRIKE
LUDWIG (Dresden) erÃ¶ffneten die dritte Sektion âMe-
dizinische und soziale Expertisenâ mit einem Vortrag
Ã¼ber die Rolle von kursÃ¤chsischen Pfarrern als Ex-
perten fÃ¼r den Lebenslauf in der FrÃ¼hen Neuzeit. Der
Lebenswandel von Delinquent/innen sei zwar keine neue
Kategorie gewesen, hÃ¤tte aber ab dem 16. Jahrhundert
zunehmend Einbeziehung in die Strafpraxis gefunden.
Obwohl Pfarrer nach und nach als Experten fÃ¼r die
LebensfÃ¼hrung von Gemeindemitgliedern verdrÃ¤ngt
wurden, bildeten Verfahren gegen Suizidenten die wich-
tige Ausnahme. An der Schnittstelle von Strafrecht und
SÃ¼ndentheorie zu verorten, wurde Pfarrern aufgrund
ihrer SeelsorgetÃ¤tigkeit in SelbsttÃ¶tungsverfahren ei-
ne besondere Kompetenz zur Beurteilung des Lebens-
wandels zugesprochen, die vor allem wichtig fÃ¼r die
Art der Beisetzung der Delinquenten war. Kritik Ã¼bten
die beiden Vortragenden an Vera LindsThese, dass im 18.
Jahrhundert zunehmend medizinische Expertisen Ã¼ber
den Geisteszustand von Suizidenten die Kategorie Le-
benswandel verdrÃ¤ngt hÃ¤tten Lind, Vera, Selbstmord
in der FrÃ¼hen Neuzeit. Diskurs, Lebenswelt und kultu-
reller Wandel am Beispiel der HerzogtÃ¼mer Schleswig
und Holstein (= VerÃ¶ffentlichungen des Max-Planck-
Instituts fÃ¼r Geschichte 146), GÃ¶ttingen 1999. ; diese
Generalisierung sei fÃ¼r ihr Untersuchungsgebiet nicht
vollends zutreffend.

Die Rolle der Gerichtshilfe im Rahmen der Strafjus-
tizreformen derWeimarer Republik warThema des Refe-
rats von DÃSIRÃE SCHAUZ (MÃ¼nchen). Mit Wurzeln
in den Korrektionsanstalten des 19. Jahrhunderts war die
Gerichtshilfe zu Beginn des 20. Jahrhunderts Ausdruck
einer neuen StrafÃ¶konomie, deren Urteile stÃ¤rker auf
sozialen Expertisen fuÃen sollten. Kontroversen zwi-
schen Justiz und Wohlfahrt um die Entscheidungsmacht
in diesem Diskurs kreisten um die Frage, ob der Schwer-
punkt der Gerichtshilfe in der StraffÃ¤lligenfÃ¼rsorge
oder in der UnterstÃ¼tzung gerichtlicher Argumentatio-
nen liegen sollte. Neben der Erarbeitung sozialer Diagno-
sen wurde die Suche nach mÃ¶glichen Geisteskrankhei-
ten von Rechtsbrechern Aufgabe der Gerichtshilfe. Die-

se neue Kategorie der Geisteskranken und Schwachsin-
nigen unterschied die Gruppe der StraffÃ¤lligen in zu
verwahrende Unverbesserliche und Verbesserliche, die
Strafmilderung erfahren sollten. Hintergrund dieser Se-
lektionslogik sei die Akzeptanz des Verwahrungsgedan-
kens in der Wohlfahrts- und Kriminalpolitik gewesen.

RICHARD WETZELL (Washington, D. C.) unter-
suchte zum Abschluss der Sektion die GÃ¼ltigkeit
der These einer âMedikalisierungâ des Strafrechts im
Deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik.
Ausgangspunkt von Wetzells Ãberlegungen war Chris-
tian MÃ¼llers Studie des deutschen âAnstaltsstaatsâ
MÃ¼ller, Christian, VerbrechensbekÃ¤mpfung im An-
staltsstaat. Psychiatrie, Kriminologie und Strafrechts-
reform in Deutschland 1871-1933 (= Kritische Studien
zur Geschichtswissenschaft 160), GÃ¶ttingen 2004. , in
der Argumente gegen die Medikalisierungsthese ange-
fÃ¼hrt wurden: Die vollzogene Entwicklung des Straf-
rechts hÃ¤tte den Interessen der Psychiatrie widerspro-
chen, moralische Beurteilungen wÃ¤ren nicht durch me-
dizinische Kriterien ersetzt und viele Anliegen vonMedi-
zinern in der Strafrechtsreform gar nicht umgesetzt wor-
den. Dem hielt Wetzell entgegen, dass Mediziner und
Psychiater sehr wohl als Experten ernst genommen wur-
den (etwa aufgrund der PopularitÃ¤t der Degenerati-
onstheorie), dass die VerschrÃ¤nkung moralischer Be-
funde und medizinischer Etiketten absolut typisch fÃ¼r
die Psychiatrie gewesen sei und schlieÃlich dass psych-
iatrische Kategorien doch Anerkennung unter Juristen
fanden (etwa in der Frage verminderter Zurechnungs-
fÃ¤higkeit geistig abnormer Verbrecher). Somit sei die
Rolle von Medizinern innerhalb des Strafrechtsdiskurses
keineswegs Ã¼berschÃ¤tzt.

Den Abschluss der Tagung bildeten zwei Berichte
aus den âWerkstÃ¤tten der KriminalitÃ¤tsgeschichteâ.
LARS MARTIN POHLE (La Massana / Andorra) stell-
te seine Forschungen zur frÃ¼hneuzeitlichen Krimina-
litÃ¤tsgeschichte von Andorra zwischen 1600 und 1640
vor, mit denen er historiographisches Neuland betreten
hatte. Er untersuchte dafÃ¼r ungefÃ¤hr 800 Strafver-
fahren (bei einer BevÃ¶lkerungszahl von etwa 2.600 in
diesem Zeitraum!); die Palette an verhandelten Themen
reichte von Gewalt (mehr als die HÃ¤lfte der FÃ¤lle)
Ã¼ber SexualitÃ¤t und AmoralitÃ¤t, Diebstahl und Be-
trug, RÃ¤uberbanden bis hin zu Hexerei. Zum Schwer-
punkt Gewalt vertrat Pohle die These vermehrter Selbst-
kontrolle der andorranischen Gesellschaft, in der friedli-
ches Zusammenleben zunehmend hÃ¶her bewertet wur-
de. Auch bezeichnete er die Strafpraxis als Spiegel so-
zialer RealitÃ¤t und merkte an, dass Delinquent/innen
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zum Teil aktiv und freiwillig soziale Normen durchbro-
chen und sich somit bewusst gesellschaftlich ausgegrenzt
hÃ¤tten.

DasGericht als Angebot in einem frÃ¼hneuzeitlichen
Kleinstaat war schlieÃlich das Thema des Vortrages von
MICHAEL BLATTER (Luzern). Blatter stellte seine Un-
tersuchung der Gerichtsprotokolle der Klosterherrschaft
Engelberg im 16. und 17. Jahrhundert vor. Da alle dort
verhandelten FÃ¤lle in dieses Protokollbuch eingetragen
worden seien, bilde diese Quelle einen geschlossenen
Befund Ã¼ber die GerichtstÃ¤tigkeit der Herrschaft. Die
Reinschrift, die nach Abschluss der Prozesse angefertigt
wurde, sollte Ergebnisse langfristig festhalten. Ãhnlich
wie Ulrich Falk vom âMarktâ des Rechtsgutachterwesen
sprach, verstand Blatter das Gericht als Ort von Angebot
und Nachfrage, an dem vor allem Streitigkeiten zwischen
Talleuten beigelegt werden sollten und nur selten Obrig-
keiten als AnklÃ¤ger gegen Talleute aktiv wurden. Das
Angebot des Talgerichtes bestand somit hauptsÃ¤chlich
im BemÃ¼hen um die Beilegung von Konflikten (vor
allem um Ehrverletzungen) und in der Wiederherstel-
lung des sozialen Friedens; die Nutzung dieses Angebotes
hÃ¤tte, so Blatter, im Untersuchungszeitraum 1580-1622
stark zugenommen.

Das breite Spektrum an behandelten Themen spie-

gelte das Anliegen des Arbeitskreises wider, den Dia-
log zwischen Forschenden zur Vormoderne undModerne
zu fÃ¶rdern und die interdisziplinÃ¤re Ausrichtung zu
stÃ¤rken. Neben Historiker/innen waren demgemÃ¤Ã
auch Vertreter/innen benachbarter Disziplinen der Ein-
ladung zur Teilnahme gefolgt. Die intensiven Diskussio-
nen der einzelnen VortrÃ¤ge zeigten das Potenzial ei-
ner solchen Erweiterung auf; vielfach wurde von den
Diskutant/innen auf Parallelen zwischen FrÃ¼her Neu-
zeit und Moderne verwiesen (etwa bezÃ¼glich Perso-
nenetikettierungen und -typisierungen, Diskursen um
BesserungsunfÃ¤higkeit, Opposition von Experten- und
Laienwissen). Andere wiederkehrende Themen der Dis-
kussion waren das VerhÃ¤ltnis von Theorie und Praxis,
HandlungsspielrÃ¤ume von historischen Akteur/innen,
die Einmahnung geschlechtsspezifischer Perspektiven,
die vielen historischenDiskursen um âExperten(wissen)â
immanente Marktlogik und die Entmythisierung groÃer
Narrative (etwa der vermeintliche Ãbergang vom Tat-
zum TÃ¤terstrafrecht). Kritisch angemerkt wurde, dass
durch die unterschiedlichen ZugÃ¤nge der zentrale Be-
griff des âExpertenâ mangels einer geeigneten offenen
Diskussionsrunde etwas an PrÃ¤zision verlor. Neben der
Einplanung einer Schluss- oder Podiumsdiskussion bei
zukÃ¼nftigen Treffen soll ein Sammelband zur Tagung
helfen, dieses Defizit auszurÃ¤umen.
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